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(54) Vorrichtung und Verfahren zur Kontrolle der Anhalteposition einer Aufzugkabine

(57) Bei einer Vorrichtung und einem Verfahren zur
Kontrolle der Anhalteposition einer Aufzugkabine (8) in-
nerhalb einer vorgegebenen Höhentoleranz bezüglich
einer Etagenebene (2, 3, 4) soll ein möglichst sicheres
Einhalten der vorgegebenen Höhentoleranz erreicht
werden.

Erfindungsgemäss wird hierzu eine Vorrichtung vor-
geschlagen, die eine Überwachungseinrichtung (29) zur
Überwachung, ob sich die Aufzugkabine (8) während ih-
res Anhaltens innerhalb der vorgegebenen Höhentole-
ranz befindet, und einen Aktuator (30, 40 ,45) zum Aus-
lösen einer Bremseinrichtung (37) für die Aufzugkabine
(8), wenn sich die Aufzugkabine (8) nicht innerhalb der
vorgegebenen Höhentoleranz befindet, aufweist. Das er-
findungsgemässe Verfahren umfasst die Schritte, dass
während des Anhaltens der Aufzugkabine überwacht
wird, ob sich die Aufzugkabine (8) innerhalb der vorge-
gebenen Höhentoleranz befindet und dass eine Brems-
einrichtung (37) für die Aufzugkabine (8) ausgelöst wird,
wenn sich die Aufzugkabine (8) nicht innerhalb der vor-
gegebenen Höhentoleranz befindet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Vorrichtung und ein Verfahren zur Kontrolle der Anhal-
teposition einer Aufzugkabine innerhalb einer vorgege-
benen Höhentoleranz bezüglich einer Etagenebene ge-
mäss dem Oberbegriff von Patentanpruch 1 und 17.
[0002] Ein technisches Problem von herkömmlichen
Personen- oder Lastenaufzügen ist, dass die Aufzugka-
bine bei ungünstiger Traktion der Tragmittel oder un-
sachgemässem Gebrauch, insbesondere einer Über-
last, eine unkontrollierte Bewegung von der Etage mit
offener Türe macht. Dieser Umstand kann zusätzlich un-
günstig beeinflusst werden, z.B. durch zu hohe Luft-
feuchtigkeit, einen nicht vorgesehenen Kontakt der Trag-
mittel mit Betriebsstoffen (z.B. Oel, Fett), der Betrieb-
stemperatur oder längere Stillstandzeiten des Aufzugs.
[0003] Derartige unkontrollierte Bewegungen von der
Etage mit offener Türe sind nicht nur hinderlich beim Be-
treten oder Beladen der Aufzugkabine, sondern stellen
auch ein erhebliches Gefahrenpotential für die mitfah-
renden Personen dar. Dieses Gefahrenpotential kann
bei allen Aufzügen auftreten, die über ein Tragmittel ver-
fügen.
[0004] Nicht zuletzt aus diesem Grund wurde die eu-
ropäische Basisnorm für Aufzüge EN 81-1:1998 und EN
81-2:1998 durch den Anhang A3:2009 erweitert, welcher
am 1. Juli 2010 in Kraft gesetzt wurde. Durch diesen An-
hang A3:2009 ist insbesondere eine einzuhaltende Hö-
hentoleranz der Anhalteposition der Aufzugkabine be-
züglich der Etagenebene vorgegeben. Demnach muss
die Aufzugkabine nach einer unkontrollierten Bewegung
mit offener Türe spätestens nach 1200 mm Entfernung
von der Etagenebene zum Stillstand kommen. Die obere
Zugangskante zur Aufzugkabine muss von der Etagen-
ebene bei einer zu tief positionierten Aufzugkabine bzw.
vom Kabinenboden bei einer zu hoch positionierten Auf-
zugkabine um mindestens 1000 mm beabstandet sein.
Zudem darf im unteren Bereich des Kabinenzugangs
höchstens ein Freiraum von 200 mm vorhanden sein.
[0005] Der kürzlich in Kraft getretene Anhang A3:2009
erfordert deshalb eine Neuzertifizierung gewisser Si-
cherheitsbauteile und gegebenenfalls einen Umbau der
bisher im Betrieb befindlichen Aufzüge, was mitunter er-
hebliche Neuinvestitionen erforderlich macht.
[0006] Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, eine Vorrichtung und ein Verfahren der
eingangs genannten Art anzugeben, durch welche ein
möglichst sicheres Einhalten der vorgegebenen Höhen-
toleranz gewährleistet ist. Eine weitere Aufgabe der Er-
findung besteht darin, mittels einer eingangs genannten
Vorrichtung und ein derartiges Verfahren die Erforder-
nisse der Europäischen Norm EN 81-1+A3:2009 und EN
81-2+A3:2009 für Aufzuganlangen erfüllbar zu machen.
Noch eine Aufgabe der Erfindung liegt darin, einen im
Hinblick auf EN 81-1+A3:2009 und EN 81-2+A3:2009
gegebenfalls erforderlichen Umbau bereits im Betrieb
befindlicher Aufzüge möglichst einfach und kostengün-

stig zu ermöglichen.
[0007] Zumindest eine dieser Aufgaben wird durch die
Vorrichtung gemäss Patentanspruch 1 und das Verfah-
ren gemäss Patentanspruch 17 gelöst. Die weiteren Pa-
tentansprüche geben bevorzugte Ausführungsformen
an.
[0008] Erfindungsgemäss wird also vorgeschlagen,
dass die Vorrichtung folgende Bestandteile aufweist: ei-
ne Überwachungseinrichtung zur Überwachung, ob sich
die Aufzugkabine während ihres Anhaltens innerhalb der
vorgegebenen Höhentoleranz befindet, und einen Aktua-
tor zum Auslösen einer Bremseinrichtung für die Aufzug-
kabine, wenn sich die Aufzugkabine während ihres An-
haltens nicht innerhalb der vorgegebenen Höhentole-
ranz befindet.
[0009] Durch eine solche Absinkschutzvorrichtung
kann das Einhalten der vorgegebenen Höhentoleranz
der Aufzugkabine während ihrer Anhaltedauer mit einer
hohen Sicherheit gewährleistet werden. Eine unkontrol-
lierte Auf- und/oder Abwärtsbewegung der Aufzugkabine
ausserhalb der vorgegebenen Höhentoleranz kann da-
durch wirkungsvoll vermieden werden. Durch die Absink-
schutzvorrichtung wird vorzugsweise sowohl eine tiefer-
liegende als auch eine höherliegende Anhalteposition
der Aufzugkabine in Bezug auf die Höhentoleranz zur
Etagenebene unterbunden. Vorzugsweise ist dabei die
vorgegebene Höhentoleranz derart gewählt, dass sie
konform ist mit dem Anhang A3:2009 der Europäischen
Normierung für Aufzüge, insbesondere mit der Europäi-
schen Norm
[0010] EN 81-1+A3:2009 und EN 81-2+A3:2009 und
deren sinngemässe Umsetzung in länderspezifische na-
tionale Normen.
[0011] Zur einfachen Implementierung einer solchen
Überwachungseinrichtung wird vorgeschlagen, dass die
Überwachungseinrichtung vorzugsweise eine Markie-
rungseinrichtung mit mindestens einer detektierbaren
Toleranzkennzeichnung für die vorgegebene Höhento-
leranz und eine Detektionseinrichtung zum Feststellen
einer Relativposition der Aufzugkabine in Bezug auf die
Toleranzkennzeichnung umfasst, wobei der Aktuator
zum Auslösen der Bremseinrichtung ausgebildet ist,
wenn die Relativposition nicht innerhalb der Toleranz-
kennzeichnung festgestellt wird.
[0012] Vorzugsweise weist die Absinkschutzvorrich-
tung eine statische Komponente auf, die in dem Aufzug-
schacht ortsfest anortbar ist, und eine mitfahrende Kom-
ponente, die der Fahrbewegung der Aufzugkabine mit-
folgend anortbar ist, wobei die Markierungseinrichtung
und die Detektionseinrichtung durch diese Komponenten
gebildet sind. Dies ermöglicht ein einfaches und genaues
Feststellen der Relativposition der Aufzugkabine.
[0013] Bevorzugt weist eine dieser Komponenten die
Markierungseinrichtung auf und die andere Komponente
umfasst die Detektionseinrichtung. Dadurch wird ein ein-
facher Einbau in bereits im Betrieb befindliche Aufzüge
ermöglicht. Beispielsweise kann die Markierungseinrich-
tung ortsfest in dem Aufzugschacht angeordnet werden
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und die Detektionseinrichtung der Fahrbewegung der
Aufzugkabine mitfolgend, was einen besonders einfa-
chen Einbau ermöglicht. Hierzu kann die Detektionsein-
richtung beispielweise direkt an der Aufzugkabine mon-
tiert werden. Alternativ kann auch die Markierungsein-
richtung der Fahrbewegung der Aufzugkabine mitfol-
gend angeordnet werden und mindestens eine Detekti-
onseinrichtung in dem Aufzugschacht.
[0014] Gemäss einer anderen bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist sowohl die Markierungseinrichtung als
auch die Detektionseinrichtung durch nur eine der Kom-
ponenten gebildet, also entweder durch die statische
oder die mitfahrende Komponente. Beispielsweise kann
die detektierbare Toleranzkennzeichnung der Höhe ei-
ner Detektionsfläche eines Empfängers entsprechen,
der entweder statisch im Aufzugschacht oder der Fahr-
bewegung der Aufzugkabine mitfolgend angeordnet ist.
Die andere Komponente liefert in diesem Fall beispiels-
weise ein von dieser Detektionsfläche zu detektierendes
Sendesignal, um die Relativposition der Aufzugkabine
bestimmbar zu machen. Es kann sich dabei beispiels-
weise um einen Lichtsender handeln, der entweder sta-
tisch im Aufzugschacht oder mit der Aufzugkabine be-
weglich angeordnet ist.
[0015] Gemäss einer weiteren Ausführungsform kann
die Überwachungseinrichtung nur aus einer statischen
Komponente bestehen. Beispielsweise kann die Tole-
ranzkennzeichnung durch mindestens eine Sender-/
Empfängereinheit gebildet sein, die statisch im Aufzug-
schacht an einer geeigneten Kennzeichnungsposition
der Toleranzhöhe angeordnet ist. In diesem Fall ent-
spricht auch die Detektionseinrichtung dieser Sender-/
Empfängereinheit, durch welche die Relativposition der
Aufzugkabine feststellbar ist. Beispielsweise kann hierzu
eine optische oder akustische Abstandsmesseinrichtung
zur Erfassung der Aufzugkabine in dem Aufzugschacht
angeordnet werden. Die erfindungsgemässe Vorrich-
tung kann dabei nur durch eine solche statische Kompo-
nente realisiert sein, die ortsfest im Aufzugschacht an-
geordnet ist, also insbesondere ohne eine mitfahrende
Komponente.
[0016] In gleicher Weise kann die Toleranzkennzeich-
nung durch einen induktiven oder kapazitiven Nähe-
rungsschalter oder einen Magnetschalter oder einen me-
chanischen Schalter, insbesondere einen Rollenschal-
ter, gebildet sein. In diesem Fall umfasst die Überwa-
chunseinrichtung vorzugsweise sowohl eine statische
als auch eine mitfahrende Komponente.
[0017] Um eine erhöhte Betriebssicherheit zu gewähr-
leisten, wird vorgeschlagen, dass die Absinkschutzvor-
richtung vorzugsweise derart an den Öffnungsmechanis-
mus der Aufzugtür gekoppelt ist, so dass der Aktuator
nur während einer vorbestimmten Zeitperiode vor und/
oder nach dem Öffnen der Aufzugtüre und/oder bei ge-
öffneter Aufzugtür zum Auslösen der Bremseinrichtung
ausgebildet ist, höchst bevorzugt nur bei geöffneter Auf-
zugtür. Dadurch kann eine unkontrollierte Bewegung der
Aufzugkabine von der Etage mit offener Türe wirkungs-

voll vermieden werden. Zudem wird auf diese Weise ein
einfaches Mittel zum Feststellen eines Anhaltezeitpunkts
der Aufzugkabine bereitgestellt.
[0018] Vorzugsweise umfasst der Aktuator minde-
stens zwei aneinander gekoppelte logische Schaltmittel,
insbesondere Relais und/oder Transistoren. Auf diese
Weise lässt sich eine kostengünstige und dennoch sicher
arbeitende Absinkschutzvorrichtung realisieren. Höchst
bevorzugt ist in den Aktuator zusätzlich ein Schalter zur
Kopplung an den Öffnungsmechanismus der Aufzugtür
integriert, um Fehlauslösungen der Bremseinrichtung in
voranstehend beschriebener Weise zu vermeiden.
[0019] Eine erhöhte Betriebssicherheit wird vorzugs-
weise auch durch eine oder mehrere alternative Ener-
giequelle(n) erreicht, durch welche die Absinkschutzvor-
richtung unabhängig von der Stromversorgung der Auf-
zugsteuerung betrieben werden kann. Auf diese Weise
kann die Absinkschutzorrichtung als ein autonom arbei-
tendes System realisiert werden, welches im Normalfall
durch eine herkömmliche Stromversorgung, insbeson-
dere die Aufzugstromversorgung, mitversorgt wird und
im Bedarfsfall alternativ durch die zusätzliche Enerqie-
quelle versorgt wird. Beispielsweise kann ein von der
Aufzugstromversorgung aufladbarer Akkumulator als ein
derartiger Notstrompuffer eingesetzt werden.
[0020] Vorzugsweise wird die Betriebssicherheit wei-
terhin dadurch erhöht, dass neben der alternativen En-
ergiequelle eine Sicherheitsschaltung vorgesehen ist,
durch welche der Aufzug bei einem Ausfall der alterna-
tiven Energiequelle ausser Betrieb gesetzt wird. Dies
kann beispielsweise dadurch erreicht werden, dass
durch die Sicherheitsschaltung die Brandfallsteuerung
des Aufzugs oder eine in gleicher Weise wirkende Ein-
richtung zur Stilllegung des Aufzugs aktiviert wird, wenn
die alternative Energiequelle ausfällt oder einen niedri-
gen Energiepegel aufweist.
[0021] Zudem wird eine erhöhte Betriebssicherheit
vorzugsweise dadurch erreicht, dass der Schaltkreis der
Absinkschutzvorrichtung von der Aufzugsteuerung ab-
gekoppelt ist, also unabhängig vom Zustand der Aufzug-
steuerung arbeitet.
[0022] Ferner ist zur Erhöhung der Betriebssicherheit
vorzugsweise eine Wiederanlaufschaltung vorgesehen,
nach deren Aktivierung ein Auslösen der Bremseinrich-
tung durch den Aktuator verhindert wird und die Aufzug-
kabine aus einer Position zwischen zwei Etagenebenen
zu einer benachbarten Etagenebene bewegt werden
kann. Beispielsweise kann es im Zuge von Betriebsstö-
rungen vorkommen, dass die Aufzugkabine bei offener
Aufzugtüre neben den eigentlich dafür vorgesehenen
Türzonenbereich der Etagenebene gelangt. Dadurch
kann es passieren, dass der Aufzug mit darin einge-
schlossenen Personen zwischen zwei Etagenebenen
zum Stillstand kommt. Durch die erfindungsgemässe
Wiederanlaufschaltung kann eine Notbefreiung der ein-
geschlossenen Personen insbesondere durch dafür in-
struiertes Personal durchgeführt werden.
[0023] Vorzugsweise wird die Wiederanlaufschaltung
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dann aktiviert, wenn nach einer Abfrage relevanter Si-
cherheitszustände durch Sicherheitschalter oder Sicher-
heitseinrichtungen die Aufzugkabine zum Verlassen der
Anhalteposition freigegeben wurde und/oder die Aufzug-
kabine ihre durch die vorgegebene Höhentoleranz defi-
nierte Schutzzone im normalen Fahrbetrieb verlassen
hat.
[0024] Vorzugsweise ist eine solche Wiederanlauf-
schaltung derart realisiert, dass nach einem Verlassen
der Aufzugkabine der jeweiligen Überwachungszone,
die vorzugsweise durch die vorgegebene Höhentoleranz
bestimmt ist, die Wiederanlaufschaltung durch ein Signal
oder mehrere Signale remanent gesetzt wird. Dabei wird
die Wiederanlaufschaltung vorübergehend so lange ak-
tiviert, bis von der Aufzugkabine eine nächste Überwa-
chungszone erreicht wird.
[0025] Vorzugsweise weist die Vorrichtung ausser-
dem eine manuell betätigbare Wartungsschaltung auf,
um eine Fehlauslösung der Bremseinrichtung beispiels-
weise während der Durchführung von Wartungsarbeiten
zu verhindern. Die Wartungsschaltung ermöglicht eine
bedarfsmässige Deaktivierung der Absinkschutzvorrich-
tung, wodurch gleichzeitig die Brandfallsteuerung oder
eine in gleicher Weise wirkende Einrichtung zur Stillle-
gung des Aufzugs aktiviert wird. Dadurch wird erreicht,
dass der Aufzug bei einer Betätigung der Wartungsschal-
tung, also während einer Deaktivierung des Absinkschut-
zes, nicht versehentlich in Betrieb genommen werden
kann.
[0026] Die voranstehenden erfindungsgemässen Vor-
kehrungen zur Erhöhung der Betriebssicherheit können
insbesondere dafür herangezogen werden, die Erforder-
nisse des Anhangs A3:2009 der Europäischen Normie-
rung für Aufzüge und deren sinngemässe Umsetzung in
länderspezifische nationale Normen zu erfüllen. Vor-
zugsweise sind diese Vorkehrungen zur Erhöhung der
Betriebssicherheit zusammen mit der Schaltung für den
Aktuator und die Detektionseinrichtung in einer Schal-
tung integriert, wodurch ein kompakter Aufbau und ein
einfacher Einbau der Absinkschutzvorrichtung ermög-
licht ist.
[0027] Ausserdem wird ein einfacher Einbau des Ab-
sinkschutzes in bereits im Betrieb befindliche Aufzüge
vorzugsweise durch eine Toleranzkennzeichnung er-
möglicht, welche durch den Höhendurchmesser einer an
der Innenwand des Aufzugschachts und/oder an der
Aussenwand der Aufzugkabine angeordneten Detekti-
onsfläche gebildet ist. Beispielsweise kann eine von der
Innenwand des Aufzugschachts im Wesentlichen senk-
recht oder schräg abstehende Detektionsfläche, insbe-
sondere ein Blech oder dergleichen, angeordnet werden,
deren Höhendurchmesser der vorgegebenen Höhento-
leranz entspricht. Durch eine derartige einfach anbring-
bare Detektionsfläche ist vorzugsweise ein erlaubter An-
haltebereich für die Aufzugkabine in der jeweiligen Eta-
genebene vollständig gekennzeichnet, wobei sowohl ei-
ne zu hohe als auch eine zu tiefe Anhaltepostion der
Aufzugkabine durch die oberhalb und unterhalb der De-

tektionsfläche liegenden Bereiche feststellbar ist.
[0028] Vorzugsweise umfasst die Markierungseinrich-
tung mehrere voneinander beabstandete Toleranzkenn-
zeichnungen, die jeweils einer Etagenebene zugeordnet
sind, so dass der Absinkschutz in den jeweiligen Etage-
nebenen einsetzbar ist. Beispielsweise können die To-
leranzkennzeichnungen jeweils durch eine voranste-
hend beschriebene Detektionsfläche gebildet sein, die
jeweils im Türzonenbereich einer jeweiligen Etagenebe-
ne angeordnet sind. Alternativ können die Detektionsflä-
chen auch zwischen den Türzonenbereichen der Etage-
nebenen angeordnet sein und die Toleranzkennzeich-
nung kann durch einen Abstandsbereich zwischen zwei
solchen Detektionsflächen gebildet sein.
[0029] Weiterhin ist denkbar, dass beispielsweise ein
durchgehender Sensorstreifen in dem Aufzugschacht als
Überwachungseinrichtung eingesetzt wird, durch wel-
chen die Momentanposition der Aufzugkabine im We-
sentlichen über den gesamten Aufzugschacht hinweg
bestimmbar ist. In diesem Fall kann die Toleranzkenn-
zeichnung durch vorbestimmte elektronische Positions-
daten definiert sein, durch welche die vorgegebene Hö-
hentoleranz und/oder die relative Beabstandung zwi-
schen den Toleranzkennzeichnungen berücksichtigt
wird. Die Überwachungseinrichtung kann beispielsweise
zur Durchführung eines Datenvergleichs zwischen den
Daten der Momentanposition der Aufzugkabine und den
Daten der Toleranzkennzeichnung ausgebildet sein, um
derart die Relativposition der Aufzugkabine in Bezug auf
die Toleranzkennzeichnung festzustellen.
[0030] Gemäss einer alternativen Ausführungsform
wird vorgeschlagen, dass die Detektionseinrichtung
mehrere voneinander beabstandete Detektionseinhei-
ten umfasst, die jeweils einer Etagenebene zugeordnet
sind. Hierzu kann beispielsweise mindestens eine Tole-
ranzkennzeichnung an der Aufzugkabine angeordnet
sein. Diese Toleranzkennzeichnung an der Aufzugkabi-
ne kann von der jeweiligen Detektionseinheit im Türzo-
nenbereich der einzelnen Etagenebene detektiert wer-
den.
[0031] Zur zuverlässigen Erfassung der Toleranz-
kennzeichnung wird vorgeschlagen, dass die Detekti-
onseinrichtung vorzugsweise zum beidseitigen Umgrei-
fen der Toleranzkennzeichnung ausgebildet ist, um da-
durch die Relativposition der Aufzugkabine feststellen zu
können. Beispielsweise kann die Detektionseinrichtung
an ihrer Stirnseite im Wesentlichen U-förmig ausgebildet
sein. Vorzugsweise ist in den beiden zum Umgreifen aus-
gebildeten Seiten der Detektionseinrichtung eine Sen-
de-/ Empfangseinheit vorgesehen, durch welche fest-
stellbar ist, ob die Toleranzkennzeichnung zwischen die-
sen Seiten positioniert ist oder nicht, um somit die Rela-
tivposition der Aufzugkabine zu ermitteln.
[0032] Im Hinblick auf die Bremseinrichtung, die durch
den Aktuator ausgelöst werden kann, kommt vorzugs-
weise ein möglichst sicheres Bremssystem zum Einsatz,
um eine unkontrollierte Bewegung der Aufzugkabine
ausserhalb der Höhentoleranz von der Etagenebene zu-
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verlässig zu verhindern. Bevorzugt handelt es sich dabei
um eine Bremseinrichtung, die direkt an der Aufzugka-
bine und/oder am Gegengewicht und/oder am Tragmittel
der Aufzugkabine wirkt. Vorzugsweise wird dabei eine
alternative Bremseinrichtung zu der Bremse bei Normal-
betrieb des Aufzugs, welche herkömmlicherweise auf
den Antrieb des Aufzugs wirkt, verwendet. Beispielswei-
se kann hierzu eine vorhandene Notbremseinrichtung
oder ein ähnlich wirkendes Bremssystem verwendet
werden.
[0033] Vorzugsweise wird zur Aktivierung der Brems-
einrichtung der Geschwindigkeitsbegrenzer des Aufzugs
herangezogen, welcher den hohen Sicherheitserforder-
nissen gerecht wird. Zudem ermöglicht der Einsatz des
Geschwindigkeitsbegrenzers einen einfachen und ko-
stengünstigen Einbau des Absinkschutzes in bereits im
Betrieb befindliche Aufzüge. Bevorzugt erfolgt die Aus-
lösung des Geschwindigkeitsbegrenzers durch einen
Magneten. Höchst bevorzugt wird durch den Magneten
eine mechanische Einrichtung zur Kraftbeaufschlagung
aktiviert, insbesondere eine vorgespannte Feder, um die
Auslöseeinrichtung dauerhaft in der ausgelösten Positi-
on zu halten. Dadurch kann ein permanenter Einsatz des
Magneten vermieden werden und Energie zum Betrei-
ben des Magneten gespart werden.
[0034] Die vorliegende Erfindung bezieht sich weiter-
hin auf eine Vorrichtung, durch welche eine einfache und
sichere Rückstellung einer ausgelösten Bremseinrich-
tung für Aufzuganlagen ermöglicht werden soll. Her-
kömmliche Bremseinrichtungen weisen nämlich den
Nachteil auf, dass eine solche Rückstellung nur in der
direkten Umgebung der Bremseinrichtung möglich ist.
Beispielsweise muss nach einer Auslösung der Brems-
einrichtung durch den Geschwindigkeitsbegrenzer des
Aufzugs der Servicemonteur sich in den Aufzugschacht
begeben, um den Aufzug wieder einsatzfähig zu ma-
chen, was einen erheblichen Arbeitsaufwand erfordert
und zudem auch gewisse Unfallgefahren verursacht.
[0035] Erfindungsgemäss wird dieses Problem durch
eine Vorrichtung mit einer Fernleitung gelöst, über wel-
che die Bremseinrichtung mit einer manuellen Betäti-
gungseinrichtung wirkverbunden ist, so dass durch die
Betätigungseinrichtung eine Rückstellung der ausgelö-
sten Bremseinrichtung ermöglicht ist. Eine derartige
Fernrückstellung ist vorzugsweise mit dem Geschwin-
digkeitsbegrenzer des Aufzugs wirkverbunden. Die Be-
tätigungseinrichtung kann beispielsweise an der Seite
einer Aufzugtür angebracht werden. Vorzugsweise ist
die Fernleitung durch einen Seilzug, insbesondere einen
Bowdenzug, gebildet. Alternativ kann auch eine elektri-
sche Leitung zu diesem Zweck eingesetzt werden.
[0036] Die erfindungsgemässe Fernrückstellung wird
vorzugsweise in Kombination mit der erfindungsgemäs-
sen Absinkschutzvorrichtung eingesetzt. Dies hat den
Vorteil, dass bei einer Aktivierung der Bremseinrichtung
durch den Aktuator des Absinkschutzes eine einfache
Rückstellung der Bremseinrichtung ermöglicht ist. Ins-
besondere bei älteren Aufzuganlagen kann es nämlich

öfters vorkommen, dass durch den erfindungsgemässen
Absinkschutz, insbesondere zur Einhaltung des An-
hangs A3:2009 der Europäischen Normierung für Aufzü-
ge, die Bremseinrichtung aktiviert wird.
[0037] Wie dem Fachmann allerdings ohne weiteres
klar ist, kann die erfindungsgemässe Fernrückstellung
auch ohne die Absinkschutzvorrichtung eingesetzt wer-
den und stellt demgemäss auch eine unabhängige Er-
findung dar.
[0038] Im Hinblick auf das eingangs genannte Verfah-
ren wird erfindungsgemäss vorgeschlagen, dass das
Verfahren die Schritte umfasst, dass während des An-
haltens der Aufzugkabine überwacht wird, ob sich die
Aufzugkabine innerhalb der vorgegebenen Höhentole-
ranz befindet und dass eine Bremseinrichtung für die Auf-
zugkabine ausgelöst wird, wenn sich die Aufzugkabine
während ihres Anhaltens nicht innerhalb der vorgegebe-
nen Höhentoleranz befindet.
[0039] Vorzugsweise wird zur Überwachung der Auf-
zugkabine mindestens eine Toleranzkennzeichnung für
die vorgegebene Höhentoleranz bereitgestellt und die
Relativposition der Aufzugkabine in Bezug auf die Tole-
ranzkennzeichnung festgestellt, wobei die Bremseinrich-
tung für die Aufzugkabine dann ausgelöst wird, wenn die
Relativposition nicht innerhalb der Toleranzkennzeich-
nung festgestellt wird.
[0040] Vorzugsweise wird das erfindungsgemässe
Verfahren nur während einer vorbestimmten Zeitperiode
vor und/oder nach dem Öffnen der Aufzugtüre und/oder
bei geöffneter Aufzugtüre durchgeführt, höchst bevor-
zugt nur bei geöffneter Aufzugtüre. Hierzu kann vorge-
sehen sein, dass eine Vorrichtung zur Durchführung des
Verfahrens an den Öffnungsmechanismus der Aufzugtür
gekoppelt ist, wie bereits voranstehend anhand der er-
findungsgemässen Absinkschutzvorrichtung beschrie-
ben worden ist.
[0041] Auch die weiteren erfindungsgemässen Ver-
fahrensschritte folgen unmittelbar aus der voranstehend
beschriebenen Absinkschutzvorrichtung und der an-
schliessenden Beschreibung bevorzugter Ausführungs-
formen. Vorzugsweise wird die erfindungsgemässe Vor-
richtung zur Durchführung dieses Verfahrens eingesetzt.
[0042] Nachfolgend ist die Erfindung anhand bevor-
zugter Ausführungsformen unter Bezugnahme auf die
Zeichungen näher erläutert, anhand welchen sich weite-
re Eigenschaften und Vorteile der Erfindung ergeben.
Die Figuren, die Beschreibung und die Ansprüche ent-
halten zahlreiche Merkmale in Kombination, die der
Fachmann auch einzeln betrachten und zu sinnvollen
weiteren Kombinationen zusammenfassen wird. Dabei
zeigen:

Fig. 1: eine perspektivische Ansicht einer Aufzugan-
lage mit einer erfindungsgemässen Vorrich-
tung;

Fig. 2: eine Detailansicht der in Fig. 1 gezeigten Auf-
zuganlage;
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Fig. 3: eine schematische Ansicht einer elektrischen
Schaltung gemäss einer ersten Ausführungs-
form der Erfindung;

Fig. 4: eine schematische Ansicht einer elektrischen
Schaltung gemäss einer zweiten Ausführungs-
form der Erfindung;

Fig. 5: eine schematische Ansicht einer elektrischen
Schaltung gemäss einer dritten Ausführungs-
form der Erfindung; und

Fig. 6: eine schematische Ansicht einer erfindungs-
gemässen Fernrückstellung.

[0043] Eine in Fig. 1 gezeigte Aufzuganlage 1 umfasst
drei Etagenebenen 2-4 mit einer jeweiligen Aufzugtür
5-7. Auf der obersten Etagenebene 4 befindet sich eine
Aufzugkabine 8 in ihrer Anhalteposition. Mittels des Auf-
zugmotors 9 oder eine Notbefreiungseinrichtung kann
die Aufzugkabine 8 zwischen den einzelnen Etagenebe-
nen 2-4 bewegt werden.
[0044] Neben dem Aufzugmotor 9 ist ein Geschwin-
digkeitsbegrenzer 10 angeordnet, durch welchen bei ei-
ner zu hohen Beschleunigung der Aufzugkabine 8 eine
Sicherheitsbremse aktiviert wird. Der Geschwindigkeits-
begrenzer 10 umfasst eine Seilrolle 11 für ein Fangseil
und eine Auslöseeinrichtung 12, welche beispielsweise
über eine Fernauslösung aktiviert werden kann.
[0045] Zur Rückstellung der Auslöseeinrichtung 12
aus ihrer aktivierten Position ist eine Fernrückstellung 13
vorgesehen. Die Fernrückstellung 13 umfasst einen Seil-
zug 14, durch welchen die Auslöseeinrichtung 12 mit ei-
nem Betätigungsschalter 15 an der Seite der obersten
Aufzugtür 7 wirkverbunden ist. Durch Drücken oder Zie-
hen des Betätigungsschalters 15 lässt sich somit die Aus-
löseeinrichtung 12 in ihre nicht aktivierte Position zurück-
führen.
[0046] Auf dem Kabinendach 16 der Aufzugkabine 8
ist eine Detektionseinrichtung 20 derart angeordnet,
dass sie über die Kabinenseitenwand 17 hinausragt. Der
hinausragende Teil 21 der Detektionseinrichtung 20
weist eine im Wesentlichen U-förmige Gestalt auf. In den
beiden parallelen Seiten des hinausragenden Teils 21
ist ein Lichtsender und ein Lichtempfänger angeordnet,
so dass ein zwischen diesen Seiten befindliches Objekt
eine Unterbrechung des Lichtstrahls bewirkt und auf die-
se Weise festgestellt werden kann.
[0047] Im oberen Türzonenbereich einer jeden Etage-
nebene 2-4 ist eine Detektionsfläche 25-27 derart orts-
fest im Aufzugschacht angeordnet, dass bei einer Fahr-
bewegung der Aufzugkabine 8 zwischen den Etagene-
benen 2-4 die Sender-/Empfängereinheit der Detektions-
einrichtung 20 an den Detektionsflächen 25-27 vorbei-
geführt wird, wodurch die Relativpostion der Aufzugka-
bine 8 in Bezug auf ihren momentanen Aufenthaltsbe-
reich innerhalb oder ausserhalb des durch die Detekti-
onsflächen 25-27 gekennzeichneten Bereichs

festgestellt werden kann. Die Detektionsflächen 25-27
sind in diesem Fall jeweils durch ein zur Innenwand des
Aufzugschachts im Wesentlichen senkrecht stehendes
Blech gebildet.
[0048] Die Höhe der Detektionsflächen 25-27 kenn-
zeichnet jeweils eine vorgegebene Höhentoleranz, in-
nerhalb welcher die Aufzugkabine 8 gemäss dem An-
hang A3:2009 der Europäischen Normierung für Aufzüge
während ihres Anhaltens von der jeweiligen Etagenebe-
ne 2-4 entfernt sein darf. Auf diese Weise ist durch die
Detektionsflächen jeweils eine Toleranzkennzeichnung
25-27 für die vorgegebene Höhentoleranz bezüglich ei-
ner jeweiligen Etagenebene 2-4 gebildet.
[0049] Durch die relative Anordnung der Toleranz-
kennzeichnungen 25-27 zusammen mit den dazwi-
schenliegenden und oberen und unteren Freiräumen ist
somit eine Markierungseinrichtung 28 geschaffen, durch
welche mittels der Detektionseinrichtung 20 eine Abwei-
chung von der vorgegebenen Höhentoleranz während
des Anhaltens der Aufzugkabine 8 festgestellt werden
kann. Durch das Zusammenwirken der Detektionsein-
richtung 20 und der Markierungseinrichtung 28 wird so-
mit eine Überwachungseinrichtung 29 zur Überwachung,
ob sich die Aufzugkabine 8 während ihres Anhaltens in-
nerhalb der vorgegebenen Höhentoleranz befindet, be-
reitgestellt.
[0050] In der in Fig. 2 dargestellten Detailansicht sind
insbesondere die Detektionseinrichtung 20, die obere
und mittlere Toleranzkennzeichnung 27, 26 und die Fern-
rückstellung 13 nochmals in vergrösserter Form darge-
stellt.
[0051] Fig. 3 zeigt einen elektrischen Schaltkreis 30
einer Absinkschutzvorrichtung gemäss einer ersten Aus-
führungsform.
[0052] Dabei sind die in Fig. 1 und 2 dargestellte obere
Etagenebene 4, die Toleranzkennzeichnung 27, die De-
tektionseinrichtung 20, der Geschwindigkeitsbegrenzer
10 und die Fernrückstellung 13 ebenfalls schematisch
dargestellt. Der Schaltkreis 30 stellt ein weitgehend au-
tonom arbeitendes System dar, das von der eigentlichen
Aufzugsteuerung abgekoppelt ist.
[0053] Der Schaltkreis 30 der Absinkschutzvorrich-
tung weist einen Akkumulator 31 zur bedarfsweisen au-
tonomen Stromversorgung auf, der im Normalbetrieb
durch die Stromzufuhr des Aufzugs aufgeladen wird und
auch bei einem Ausfall dieser externen Stromzufuhr ei-
nen störungsfreien Betrieb der Absinkschutzvorrichtung
gewährleistet. Sollte die alternative notstromgepufferte
Stromversorgung ausfallen, z.B. wenn ein zu niedriger
Energiepegel des Akkumulators 31 festgestellt wird, wird
der Aufzug durch die Brandfallsteuerung automatisch
ausser Betrieb gesetzt. Der Schaltkreis 39 für die Brand-
fallsteuerung ist ebenfalls schematisch in Fig. 1 darge-
stellt.
[0054] Die Schaltung 30 umfasst ein erstes Relais, das
im folgenden als Türzonenenrelais 32 bezeichnet wird
und dessen Laststromseite 32L und Steuerstromseite
32C separat in Fig. 3 dargestellt sind. Die Laststromseite
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des ersten Relais 32L ist zusätzlich in den Schaltkreis
39 für die Brandfallsteuerung integriert. Die Schaltung
30 umfasst ferner ein zweites Relais, das im folgenden
als Absinkschutzrelais 33 bezeichnet wird und dessen
Laststromseite 33L und Steuerstromseite 33C ebenfalls
separat in den Schaltkreis 30 gemäss Fig. 3 eingezeich-
net sind. Weiterhin ist ein an den Öffnungsmechanismus
der Aufzugtüren 5-7 gekoppelter Türkontaktschalter 34
in den Schaltkreis 30 integriert, sowie ein Testschalter
35 zum Überprüfen der Funktionstüchtigkeit der Schal-
tung 30.
[0055] Ausserdem ist in den Schaltkreis 30 die Fern-
auslösung 36 des Geschwindigkeitsbegrenzers 10 im-
plementiert, durch den die Notbremseinrichtung 37 akti-
viert werden kann. Die Fernauslösung 36 umfasst einen
Magneten mit einer Feder zum ferngesteuerten Auslö-
sen der Notbremseinrichtung 37 über die Auslöseeinrich-
tung 12 des Geschwindigkeitsbegrenzers 10. Um ein
Durchbrennen des Magneten bei einem langandauern-
den Betrieb desselben zu verhindern, ist in den Schalt-
kreis 30 zusätzlich ein Magnetschutzschalter 38 inte-
griert. Nach einem Auslösen der Notbremseinrichtung
37 durch die Fernauslösung 36 wird der Magnetschutz-
schalter 38 aktiviert und dadurch der Stromfluss durch
den Magneten unterbunden, wobei die Notbremseinrich-
tung 37 aktiviert bleibt. Durch ein Rückstellen der Aus-
löseeinrichtung 12 zur Deaktivierung der Notbremsein-
richtung 37, beispielsweise durch die Fernrückstellung
13, wird auch der Magnetschutzschalter 38 in seine Ur-
sprungsposition zurückgestellt.
[0056] Im Normalbetrieb des Aufzugs 1 sind die in Se-
rie geschalteten Laststromseite 32L des Türzonenrelais
32 und Testschalter 35 in geschlossenem Zustand, so
dass ein Strom durch die Steuerstromseite 33C des Ab-
sinkschutzrelais 33 fliesst. In diesem Zustand ist die Last-
stromseite 33L des Absinkschutzrelais 33 geöffnet, so
dass kein Strom zur Aktivierung der Fernauslösung 36
fliessen kann.
[0057] Die Position des parallel zur Laststromseite 32L
des Türzonenrelais 32 geschalteteten Türkontaktschal-
ters 34 ist an den Öffnungsmechanismus der jeweiligen
Aufzugtür 5-7 gekoppelt. Während geschlossener Auf-
zugtür 7 ist auch der Türkontaktschalter 34 geschlossen,
so dass die Steuerstromseite 33C des Absinkschutzre-
lais 33 auch durch den Türkontaktschalter 34 mit Strom
versorgt wird und die Laststromseite 33L des Absink-
schutzrelais 33 unabhängig vom Schaltzustand der Last-
stromseite 32L des Türzonenrelais 32 geöffnet bleibt.
Dadurch kann auch bei geschlossener Aufzugtür 7 keine
Aktivierung der Fernauslösung 36 stattfinden.
[0058] Durch den Türkontaktschalter 34 ist die Schal-
tung 30 an den Öffnungsmechanismus der Aufzugtür 7
gekoppelt. Beim Öffnen der Aufzugtür 7 öffnet auch der
Türkontaktschalter 34, so dass der Stromfluss durch die
Laststromseite 33L des Absinkschutzrelais 33 nur vom
Schaltzustand der Laststromseite 32L des Türzonenre-
lais 32 abhängt. Wird durch die Detektionseinrichtung 20
ein Abweichen der Anhalteposition der Aufzugkabine 8

von der Toleranzkennzeichnung 27 der Etagenebene 4
festgestellt, wird die Steuerstromseite 32C des Türzo-
nenrelais 32 mit Strom versorgt. Dadurch wird die Last-
stromseite 32L des Türzonenrelais 32 in den geöffneten
Zustand versetzt und erzeugt einen Spannungsabfall an
der Steuerstromseite 33C des Absinkschutzrelais 33.
[0059] Der Spannungsabfall an der Steuerstromseite
33C bewirkt ein Schliessen der Laststromseite 33L des
Absinkschutzrelais 33, so dass die Fernauslösung 36 an-
gesprochen wird und dadurch die Auslöseeinrichtung 12
des Geschwindigkeitsbegrenzers 10 aktiviert wird. Durch
die Notbremseinrichtung 37 wird ein Anhalten der Auf-
zugkabine 8 innerhalb der vorgegebenen Höhentoleranz
bewirkt. Nun öffnet sich der Magnetschutzschalter 38,
um ein Überhitzen des Magneten der Fernauslösung 36
durch ein dauerhaftes Ansprechen der Fernauslösung
36 zu verhindern. Zudem wird über die Laststromseite
32L des Türzonenrelais 32 die Brandfallsteuerung 39 ak-
tiviert.
[0060] Auf diese Weise ist ein kostengünstiger und
dennoch sicher wirkender Schaltkreis 30 für die Absink-
schutzvorrichtung realisiert, der platzsparend in die De-
tektionseinrichtung 20 als ein einzelnes Einbauteil für
Aufzüge integriert werden kann. Durch ein solches Ein-
bauteil 20 und die zugehörige Detektionseinrichtung 20
können insbesondere bereits im Betrieb befindliche Auf-
züge einfach nachgerüstet werden, um den Erfordernis-
sen des Anhangs A3:2009 der Europäischen Normie-
rung für Aufzüge zu genügen.
[0061] Fig. 4 zeigt einen elektrischen Schaltkreis 40
einer Absinkschutzvorrichtung gemäss einer zweiten
Ausführungsform. Der Schaltkreis entspricht im Wesent-
lichen dem voranstehend beschriebenen Schaltkreis 30
aus Fig. 3, mit dem Unterschied, dass ein Wartungs-
schalter 41 zusätzlich angeordnet ist, der auch zusätzlich
in den Schaltkreis 42 für die Brandfallsteuerung imple-
mentiert ist.
[0062] Der Wartungsschalter 41 ist parallel zur Last-
stromseite 32L des Türzonenrelais 32 und dem Türkon-
taktschalter 34 geschaltet und befindet sich während ei-
nes Normalbetriebs des Aufzugs 1 in geöffnetem Zu-
stand. Beispielsweise während einer technischen Über-
prüfung der Aufzuganlage 1 durch technisch instruiertes
Personal kann der Wartungsschalter 41 manuell ge-
schlossen werden. Dadurch wird einerseits die Steuer-
stromseite 33C des Absinkschutzrelais 33 unabhängig
von der Position der Laststromseite 32L des Türzonen-
relais 32 und des Türkontaktschalters 34 mit Strom ver-
sorgt und eine unerwünschte Auslösung der Absink-
schutzvorrichtung während der Wartungsarbeiten zu
verhindern.
[0063] Andererseits wird durch ein Schliessen des
Wartungsschalters 41 die Brandfallsteuerung 42 der Auf-
zuganlage 1 aktiviert, um zu verhindern, dass der Aufzug
1 bei ausgeschaltetem Brandschutz versehentlich in Be-
trieb genommen werden kann. Auf diese Weise wird die
Betriebssicherheit der Aufzuganlage insbesondere im
Hinblick auf den Anhang A3:2009 der Europäischen Nor-
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mierung für Aufzüge zusätzlich erhöht.
[0064] Fig. 5 zeigt einen elektrischen Schaltkreis 45
einer Absinkschutzvorrichtung gemäss einer dritten Aus-
führungsform. Der Schaltkreis entspricht im Wesentli-
chen dem voranstehend beschriebenen Schaltkreis 40
aus Fig. 4, mit dem Unterschied, dass eine Selbsthalte-
schaltung 46 in den Schaltkreis integriert ist.
[0065] Die Selbsthalteschaltung 46 umfasst ein drittes
Relais, das im folgenden als Selbsthalterelais 47 be-
zeichnet wird und dessen zwei Laststromseiten 47L1,
47L2 und Steuerstromseite 47C separat in Fig. 5 darge-
stellt sind, und einen Signalschalter 48, der an die Auf-
zugsteuerung gekoppelt ist. Die erste Laststromseite
47L1 des Selbsthalterelais 47 ist parallel zur ersten Last-
stromseite 32L des Türzonenrelais 32 und dem Türkon-
taktschalter 34 geschaltet und befindet sich während ei-
nes Normalbetriebs des Aufzugs 1 in geöffnetem Zu-
stand.
[0066] Die zweite Laststromseite 47L2 des Selbsthal-
terelais 47 und der Signalschalter 48 sind parallel zuein-
ander und gemeinsam in Serie vor eine zweite Last-
stromseite 32L2 des Türzonenrelais 32 und die Steuer-
stromseite 47C des Selbsthalterelais 47 geschaltet. Die-
se
[0067] Schaltungsbestandteile 32L2, 47L2 und 48 be-
finden sich während eines Normalbetriebs des Aufzugs
1 ebenfalls in geöffnetem Zustand.
[0068] Durch diese Selbsthalteschaltung ist erfin-
dungsgemäss eine Wiederanlaufschaltung 46 realisiert,
die insbesondere zur Notbefreiung von Personen heran-
gezogen werden kann, welche zwischen zwei benach-
barten Etagenebenen 2-4 in der Aufzugkabine 8 einge-
schlossenen wurden. Beispielsweise könnte es bei Be-
triebsstörungen der Aufzuganlage 1 vorkommen, dass
die Aufzugtüre 5-7 zwischen zwei Etagenebenen 2-4 ge-
öffnet wird. Dadurch würde die voranstehend beschrie-
bene Absinkschutzvorrichtung aktiviert werden und so-
mit die Bremseinrichtung 37 zum Einsatz kommen, wo-
durch die Aufzugkabine 8 in einer Aufenthaltsposition
zwischen zwei Etagenebenen 2-4 blockiert werden wür-
de. Durch Aktivierung der Wiederanlaufschaltung 46 wird
ein Auslösen der Bremseinrichtung 37 zwischen den An-
haltepositionen der Etagenebenen 2-4 verhindert und er-
möglicht, dass die Aufzugkabine 8 durch instruierte Per-
sonen bis zum nächsten Türbereich 5-7 bewegt werden
kann, um eine Notbefreiung der eingeschlossenen Per-
sonen durchzuführen.
[0069] Hierzu wird nach einer Abfrage der relevanten
Sicherheitszustände vor der Abfahrt der Aufzugkabine 8
ein kurz andauerndes Signal von der Aufzugsteuerung
bereitgestellt, durch welches der Signalschalter 48 kurz-
zeitig in die geschlossene Position gerückt wird. Wenn
die Steuerstromseite 32C des Türzonenrelais 32 voran-
gehend einen Stromimpuls erhalten hat, d.h. nachdem
die Absinkschutzvorrichtung aktiviert worden ist, ist zu
diesem Zeitpunkt auch die zweite Laststromseite 32L2
des Türzonenrelais 32 geschlossen. Derart wird erreicht,
dass durch das kurz andauernde Signal von der Aufzug-

steuerung ein kurzer Strom durch die Steuerstromseite
47C des Selbsthalterelais 47 fliesst, welcher zu einem
Schliessen der ersten und zweiten Laststromseiten
47L1, 47L2 des Selbsthalterelais 47 führt.
[0070] Durch das Schliessen der ersten Laststromsei-
te 47L1 des Selbsthalterelais 47 wird die Steuerstrom-
seite 33C des Absinkschutzrelais 33 mit Strom versorgt,
so dass die Laststromseite 33L des Absinkschutzrelais
33 vom geschlossenen in den geöffneten Zustand ge-
führt wird.
[0071] Durch das Schliessen der zweiten Laststrom-
seite 47L1 des Selbsthalterelais 47 wird erreicht, dass
die Steuerstromseite 32C des Türzonenrelais 32 so lan-
ge mit konstantem Strom versorgt wird, bis durch die
Detektionseinrichtung 20 ein erneutes Abweichen der
Aufzugkabine 8 von der Toleranzkennzeichnung 27 der
Etagenebene 4 festgestellt wird. Dadurch wird die Steu-
erstromseite 32C des Türzonenrelais 32 wiederum mit
Strom versorgt und die zweite Laststromseite 32L des
Türzonenrelais 32 in den geöffneten Zustand versetzt.
Durch den resultierenden Spannungsabfall an der Steu-
erstromseite 47C des Selbsthalterelais 47 werden die
erste und zweite Laststromseite 47L1 des Selbsthaltere-
lais 47 wieder in den geöffneten Zustand überführt.
[0072] Durch den resultiernden Spannungsabfall an
der Steuerstromseite 33C des Absinkschutzrelais 33
wird dessen Laststromseite 33L erneut geschlossen und
die Fernauslösung 36 angesprochen. Dadurch wird die
Auslöseeinrichtung 12 des Geschwindigkeitsbegrenzers
10 aktiviert und durch die Notbremseinrichtung 37 ein
sofortiges Anhalten der Aufzugkabine 8 bewirkt. In der
Zwischenzeit wurde die Aufzugkabine 8 durch die Auf-
zugsteuerung zum nächsten Türzonenbereich 5-7 einer
benachbarten Etagenebene 2-4 bewegt, so dass die ein-
geschlossenen Personen von der Aufzugkabine befreit
werden können.
[0073] Fig. 4 zeigt die schematische Ansicht der Fern-
rückstellung 13 nochmals in vergrösserter Darstellung.
Die Fernrückstellung 13 umfasst einen Seilzug 14, durch
welchen die Auslöseeinrichtung 12 mit einem Betäti-
gungsschalter 15 an der Seite der obersten Aufzugtür 7
wirkverbunden ist. Durch Drücken oder Ziehen des Be-
tätigungsschalters 15 lässt sich somit die Auslöseeinrich-
tung 12 in ihre nicht aktivierte Position zurückführen. Er-
findungsgemäss wird somit durch die durch den Seilzug
14 realisierte Fernleitung eine einfache Möglichkeit be-
reitgestellt, die Auslöseeinrichtung 12 zu deaktivieren.
Dadurch kann eine erneute Überführung der Aufzugan-
lage 1 in den Normalbetrieb ohne aufwändigere Instand-
setzungsmassnahmen direkt vor Ort der Auslöseeinrich-
tung 12 durchgeführt werden.
[0074] Selbstverständlich kann die in Fig. 4 gezeigte
Fernrückstellung 13 auch in Aufzuganlagen unabhängig
von der vorher beschriebene Absinkschutzvorrichtung
vorteilhaft eingesetzt werden.
[0075] Aus der vorangehenden Beschreibung sind
dem Fachmann zahlreiche Abwandlungen der erfin-
dungsgemässen Vorrichtung und des Verfahrens zur
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Kontrolle der Anhalteposition einer Aufzugkabine zu-
gänglich, ohne den Schutzbereich der Erfindung zu ver-
lassen, der alleine durch die Patentansprüche definiert
ist.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Kontrolle der Anhalteposition einer
Aufzugkabine (8) innerhalb einer vorgegebenen Hö-
hentoleranz bezüglich einer Etagenebene (2, 3, 4),
gekennzeichnet durch eine Überwachungsein-
richtung (29) zur Überwachung, ob sich die Aufzug-
kabine (8) während ihres Anhaltens innerhalb der
vorgegebenen Höhentoleranz befindet, und einen
Aktuator (30, 40 ,45) zum Auslösen einer Bremsein-
richtung (37) für die Aufzugkabine (8), wenn sich die
Aufzugkabine (8) nicht innerhalb der vorgegebenen
Höhentoleranz befindet.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Überwachungseinrichtung (29)
eine Markierungseinrichtung (28) mit mindestens ei-
ner detektierbaren Toleranzkennzeichnung (25, 26,
27) für die vorgegebene Höhentoleranz und eine De-
tektionseinrichtung (20) zum Feststellen einer Rela-
tivposition der Aufzugkabine (8) in Bezug auf die To-
leranzkennzeichnung (25, 26, 27) umfasst, wobei
der Aktuator (30, 40 ,45) zum Auslösen der Brems-
einrichtung (37) ausgebildet ist, wenn die Relativpo-
sition nicht innerhalb der Toleranzkennzeichnung
(25, 26, 27) festgestellt wird.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeich-
net durch eine statische Komponente, die in dem
Aufzugschacht ortsfest anortbar ist, und eine mitfah-
rende Komponente, die der Fahrbewegung der Auf-
zugkabine (8) mitfolgend anortbar ist, wobei die
Überwachungseinrichtung (29) durch diese Kom-
ponenten gebildet ist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Überwachungs-
einrichtung (29) und/oder der Aktuator (30, 40, 45)
an den Öffnungsmechanismus der Aufzugtür (5, 6,
7) gekoppelt ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, ge-
kennzeichnet durch eine alternative Energiequelle
(31), durch welche die Überwachungseinrichtung
(29) und/oder der Aktuator (30, 40, 45) unabhängig
von der Stromversorgung der Aufzugsteuerung be-
trieben werden kann.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, gekennzeichnet
durch eine Sicherheitsschaltung, durch welche der
Aufzug bei einem Ausfall der alternativen Energie-
quelle (31) ausser Betrieb gesetzt wird.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Toleranzkenn-
zeichnung (25, 26, 27) derart gewählt ist, dass die
dadurch vorgegebene Höhentoleranz konform ist
mit dem Anhang A3:2009 der Europäischen Normie-
rung für Aufzüge, insbesondere mit der Europäi-
schen Norm EN 81-1+A3:2009 und EN 81-2+A3:
2009 und deren sinngemässe Umsetzung in länder-
spezifische nationale Normen.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, ge-
kennzeichnet durch eine manuell betätigbare War-
tungsschaltung (41) zur bedarfsmässigen Deaktivie-
rung der Überwachungseinrichtung (29) und/oder
des Aktuators (30, 40, 45), wodurch gleichzeitig die
Brandfallsteuerung (39, 42) des Aufzugs oder eine
in gleicher Weise wirkende Einrichtung zur Stillle-
gung des Aufzugs aktiviert wird.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, ge-
kennzeichnet durch eine Wiederanlaufschaltung
(46), durch deren Aktivierung ein Auslösen der
Bremseinrichtung (37) durch den Aktuator (30, 40 ,
45) verhindert wird, so dass die Aufzugkabine (8)
aus einer Position zwischen zwei Etagenebenen (2,
3, 4) zu einer benachbarten Etagenebene (2, 3, 4)
bewegt werden kann.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Toleranzkenn-
zeichnung (25, 26, 27) durch den Höhendurchmes-
ser mindestens einer im Aufzugschacht und/oder an
der Aufzugkabine (8) anortbaren Detektionsfläche
gebildet ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Detektionsein-
richtung (20) zum beidseitigen Umgreifen der Tole-
ranzkennzeichnung (25, 26, 27) ausgebildet ist, um
derart die Relativposition der Aufzugkabine (8) fest-
stellen zu können.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, ge-
kennzeichnet durch eine Fernrückstellung (13) mit
einer Fernleitung (14), über welche die Bremsein-
richtung (37) mit einer manuellen Betätigungsein-
richtung (15) wirkverbunden ist, so dass durch die
Betätigungseinrichtung (15) eine Rückstellung der
ausgelösten Bremseinrichtung (37) ermöglicht ist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Fernleitung (14) durch einen
Seilzug und/oder durch eine elektrische Leitung ge-
bildet ist.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die durch den Aktua-
tor (30, 40 ,45) auslösbare Bremseinrichtung (37) di-
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rekt an der Aufzugkabine (8) und/oder an einem Ge-
gengewicht (8) und/oder an einem Tragmittel der
Aufzugkabine (8) wirkt.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bremseinrich-
tung (37) über den Geschwindigkeitsbegrenzer (10)
des Aufzugs (1) ausgelöst wird.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass die Markierungsein-
richtung (28) mehrere voneinander beabstandete
Toleranzkennzeichnungen (25, 26, 27) umfasst, die
jeweils einer Etagenebene (2, 3, 4) zugeordnet sind.

17. Verfahren zum Kontrollieren der Anhalteposition ei-
ner Aufzugkabine (8) innerhalb einer vorgegebenen
Höhentoleranz bezüglich einer Etagenebene (2, 3,
4), dadurch gekennzeichnet, dass während des
Anhaltens der Aufzugkabine überwacht wird, ob sich
die Aufzugkabine (8) innerhalb der vorgegebenen
Höhentoleranz befindet und dass eine Bremsein-
richtung (37) für die Aufzugkabine (8) ausgelöst wird,
wenn sich die Aufzugkabine (8) nicht innerhalb der
vorgegebenen Höhentoleranz befindet.
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